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(2) Anhörungsbehörde, höhere Verwaltungsbehörde so

wie zuständige Behörde nach § 16 a Abs. 3 Satz 2 FStrG 

sind die Regierungspräsidien. 

(3) Straßenaufsichtsbehörde für die Bundesstraßen mit den 

Ortsdurchfahrten sind die Regierungspräsidien. 

(4) Straßenbaubehörden sind 

a) für die Bundesautobahnen das Autobahnamt, '" 

b) für die Bundesstraßen mit den Ortsdurcbfahrten 

aa) die Straßenbauämter, soweit die Straßenbaulast 

dem Bund obliegt, 

bb) die Gemeindeverwaltungen, soweit die Straßenbau

last den Gemeinden obliegt. 

'" Nach Maßgabe der Zweiten Verordnung der Landes

regierung zur Änderung der Verordnung zur Ausfüh

rung des Bundesfernstraßengesetzes vom 11. März 1969 

(Ges.Bt. S. 39) und der Fünften Verordnung der 

Landesregierung zur Änderung der Verordnung zur 

Ausführung des Bundesfemstraßengesetzes vom 12. Fe

bruar 1974 (Ges.Bt. S. 87) sind bayerische Behörden 

auf Teilabscbnitten der Bundesautobahn Frankfurt/ 

Main-Würzburg und der Bundesautobahn Ulm-Mem

mingen zuständige Straßenbaubehörden zur Wahrneh

mung der Unterhaltung. 

§2 

Zuständig für die Antragstellung in dem Falle des § 6 

Abs. 3 FStrG ist diefür den neuen Träger der Straßenbau

last zuständige Straßenbaubehörde (§ 1 Abs. 4). 

§3 

Die Befugnisse der obersten Landesstraßenbaubehörde 

werden übertragen: 

1. dem Autobahnamt mit Beschränkung auf die Bundes

autobahnen in den Fällen 

a) des § 9 Absätze 2, 5 und 8 FStrG und des § 9 a 

Abs. 5 FStrG, 

b) des § 15 Ab.sätze 3 und 4 FStrG, 

c) des § 17 Abs. 2 Satz 3 FStrG; 

2. den Regierungspräsidien mit Beschränkung auf die 

Bundesstraßen mit den Ortsdurchfahrten in den Fällen 

a) des § 2 Abs. 6 Satz 1 FStrG, 

b) des § 5 Abs. 3 a Satz 2 und Abs. 4 Satz 4 FStrG, 

c) des § 8 Abs. 1 Satz 5 FStrG, 

d) des § 9 Absätze 2, 5 und 8 FStrG und des § 9 a 

Abs. 5 FStrG, 

e) des § 17 Abs. 2 Satz 3' FStrG und des § 18 a Abs. 1 

FStrG. 

§4 

Soll sieh ein nach § 18 a Abs. 1 FStrG feStzustellender 

Plan auf mehrere Regierungsbezirke erstrecken, ist für 

die Anhörung nach § 18 FStrG und für die Planfeststel

lung nach § 18 a Abs. 1 FStrG, soweit es sich im letzteren 

Falle um Bundesstraßen mit den Ortsdurchfahrten han

delt, das Regierungspräsidium zuständig, auf dessen Ge

biet sich die Planfeststellung überwiegend erstreckt; be

stehen insoweit Zweifel, bestimmt das Ministerium für 

Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr das zuständige Re

gierungspräsidium. 

§5 

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

wird ermächtigt, 

1. eine Gebührenordnung nach § 8 Abs. 3 Satz 3 FStrG 

im Einvernehmen mit dem Innenministerium zu er

lassen, 

2. Planungsgebiete nach § 9 a Abs. 3 Satz 1 FStrG im 

Einvernehmen mit dem Innenministerium festzulegen. 

§6 

Amtsblatt im Sinne des § 2 Abs. 6 FStrG ist der Staats

anzeiger für Baden-Württemberg. 

§7 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom Tage des In

krafttretens des Bundesfernstraßengesetzes in Kraft. '" 

* Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verord

nung in der ursprünglichen Fassung vom 12. Juli 1954 

(Ges.Bt. S. 101). 

Verordnung des Innenministeriums 

übel' elektrische Betriebsräume - EltVO

Vom 28. Oktober 1975 

Auf Grund von § 90' Abs. 2 Satz 2, § 110 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg -

LBO - in der Fassung vom 20. Juni 1972 (Ges.Bt. S. 352) 

wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Sozialordnung verordnet: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die Er

richtung, Unterhaltung und Nutzung von elektrischen Be-
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triebsräumen mit den in § 3 genannten elektrischen Anla

gen in 

L Geschäftshäusern, 

2. Versammlungsstätten, 

ausgenommen Versammlungsstätten in fliegenden Bau

ten, 

3. BUro- und Verwaltungsgebäuden, 

4. Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, 

Entbindungs- und Säuglingsheimen, 

5. Schulen und Sportstätten, 

6. Beherbergungsstätten, Gaststätten, 

7. geschlossenen Großgaragen und 

8. Wohngebäuden. 

(2) Die VOI'l'ichriften dieser Verordnung gelten nicht für 

elektrische Betriebsräume in freistehenden Gebäuden oder 

durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen, wenn 

diese nur die elektrischen Betriebsräume enthalten. 

§2 

Begriffsbestimmung 

Elektrische Betriebsräume sind Räume, die ausschließ

lich der Unterbringung von Einrichtungen zur Erzeugung 

oder Verteilung elektrischer Energie oder zur Aufstellung 

von Batterien dienen. 

§3 

Allgemeine Anforderungen 

Innerhalb von Gebäuden nach § 1 Abs. 1 müssen 

1. Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannun-

gen über 1 kV, 

2. ortsfeste Stromerzeugungsaggregate und 

3. Zentralbatterien für Sicherheitsbeleuchtung 

in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen unterge

bracht sein. Schaltanlagen für Sicherheitsbeleuchtung dür

fen nicht in elektrischen Betriebsräumen mit Anlagen 

nach Satz 1 Nr. 1 und 2 aufgestellt werden. Es kann ver

langt werden, daß sie in eigenen elektrischen Betriebs

räurnen aufzustellen sind. 

§4 

Anforderungen an elektrische Betriebsräume 

(1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet sein, 

daß sie im Gefahrenfall von allgemein zugänglichen Räu

men oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und 

ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von 

Treppenräumen mit notwendigen Treppen nicht unmit-

telbar zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elek

trischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht 

länger als 40 m sein. 

(2) Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, daß 

die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß errichtet und 

betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe 

von mindestens 2 m haben. Dieses Maß darf in Bedie

nungs- und Wartungsgängen durch Bauteile oder Ein

richtungen nicht verringert werden. 

(3) Elektrische Betriebsräume müssen ständig so be- und 

entlüftet werden, daß die beim Betrieb der Transforma

toren und Stromerzeugungliaggregate entstehende Verlust

wärme, bei Batterien die Gase, wirksam abgeführt wer

den. 

(4) In elektrischen Betriebsräumen sollen nur die zum Be

trieb der elektrischen Anlagen erforderlichen Leitungen 

und Einrichtungen vorhanden sein. 

§5 

Zusätzliche Anforderungen an elektrische 

Betriebsräume jilr Transformatoren und Schaltanlagen 

(1) Elektrische Betriebsräume für Transformatoren und 

Schaltanlagen müssen von anderen Räumen feuerbestän

dig abgetrennt sein. Wände VOn elektrischen Betriebsräu

men mit öltransformatoren müssen außerdem so dick wie 

Brandwände sein. Öffnungen zur Durchführung von Ka

beln sind mit nichtbrennbaren Baustoffen so zu schließen, 

daß Feuer und Rauch nicht in benachbarte Räume ein

dringen können. 

(2) Türen müssen mindestens feuerhemmend und selbst

schließend sein sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen be

steben; soweit sie ins Freie führen, genügen selbstschlie

ßende Türen aus nicht brennbaren Baustoffen. Türen müs

sen nach außen aufsch1agen. Türschlösser müss.en so be

schaffen sein, daß der Zutritt 1.mbefugter Personen jeder

zeit verhindert ist, der elektrische Betriebsraum jedoch 

ungehindert verlassen werden kann. An den Türen muß 

außen ein Hochspannungswamschild angebracht sein. 

(3) Elektrische Betriebsräume für öltransformatoren dür

fen sich nicht in Geschossen befinden, deren Fußboden 

mehr als 4 m unter der festgelegten Geländeoberfläche 

liegt. Sie dürfen auch nicht in Geschossen über· dem Erd

geschoß liegen. 

(4) Die Zuluft für die dektrischen Betriebsräume muß 

unmittelbar oder über besondere Lüftungsleitungen dem 

Freien entnommen, die Abluft unmittelbar oder über be

sondere Lüftungsleitungen ins Freie geführt werden. Lüf-
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tungsleitungen, die durch andere Räume führen, sind so 

herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in andere Räume 

übertragen werden können. öffnungen von Lüftungslei

tungen zum Freien müssen Schutzgitter haben. 

(5) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be

stehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge. 

(6) Unter Transformatoren muß auslaufende Isolier- und 

KühlHüssigkeit sicher aufgefangen werden können. Für 

höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 1000 I 

Isolierflüssigkeit in einem elektrischen Betriebsraum ge

nügt es, wenn die Wände in der erforderlichen Höhe so

wie der Fußboden undurchlässig ausgebildet sind; an den 

Türen müssen entsprechend h~he und undurchlässige 

Schwellen vorhanden sein. 

(7) Fenster, die von außen leicht erreichbar sind, müssen 

so beschaffen oder gesichert sein, daß unbefugte Personen 

nicht in den elektrischen Betriebsraum eindringen kön-

nen. 

(8) Elektrische Betriebsräume mit Transformatoren dür

fen vom Gebäudeinnern aus nur von Fluren und über 

Sicherheitsschleusen zugänglich sein. Bei elektrischen Be

triebsräumen mit Öltransformatoren muß mindestens ein 

Ausgang unmittelbar ins Freie oder über einen Vorraum 

ins Freie führen. Der Vorraum darf auch mit dem Schalt

raum, jedoch nicht mit anderen Räumen in Verbindung 

stehen. Sicherheitsschleusen mit mehr als 20 m3 Luftraum 

müssen Rauchabzüge haben. 

(9) Abweichend von Absatz 8 Sätze 1 und 2 sind Sicher

heitsschleusen und unmittelbar oder über einen Vorraum 

ins Freie führende Ausgänge nicht. erforderlich bei elek

trischen Betriebsräumen mit Transformatoren in 

1. Geschäftshäusern mit Verkaufsstätten, die nicht unter 

den Anwendungsbereich der Geschäftshausverordnung 

vom 15. August 1969 (Ges.BI. S. 229) fallen, 

2. Versammlungsstätten, die nicht unter den Anwen

dungsbereich der Versammlungsstättenverordnung vom 

10. August 1974 (Ges.Bl. S. 330) fallen, 

3. Bfuo- oder Verwaltungsgebäuden, die keine Hochhäu

ser sind, 

4. Krankenhäuser, Altenpflegeheimen, Entbindungs- und 

Säuglingsheimen mit nicht mehr als 30 Betten, 

5. Schulen und Sportstätten, die keine Räume enthalten, 

auf welche die Versammlungsstättenverordnung anzu

wenden ist, 

6. Beherbergungsstätten mit nicht mehr als 30 Betten, 

7. Wohngebäuden, die keine Hochhäuser sind. 

Die Wände von elektrischen Betriebsräumen mit Öltrans

formatoren müssen in diesen Fällen feuerbeständig, die 

Türen feuerbeständig und selbstschließend sein. 

§6 

Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume 

fUr ortsfeste Stromerzeugungsaggregate 

(1) Für elektrische Betriebsräume für ortsfeste Strom

erzeugungsaggregate gilt § 5 Abs. 1, 2, 4 und 5 entspre

chend. Wände in der erforderlichen Höhe sowie der Fuß

boden müssen gegen wassergefährdende Flüssigkeiten un

durchlässig ausgebildet sein; an .den Türen muß eine min

destens 10 cm hohe Schwelle vorhanden sein. 

(2) Die Abgase von Verbrennungsmaschinen sind über 

besondere ~itungen ins Freie zu führen. Die Abgas

rohre und Abgasanlagen müssen von Bauteilen aus brenn

baren Baustoffen einen Abstand von mindestens 10 cm 

haben. Werden Abgasrohre durch BauteiLe aus brenn

baren Baustoffen geführt, so sind die Bauteile im Um

kreis von 10 cm aus nichtbrennbaren, formbeständigen 

Baustoffen herzustellen, wenn ein besonderer Schutz ge

gen strahlende Wärme nicht vorhanden ist. 

(3) Die elektrischen Betriebsräume müssen frostfrei sein 

oder beheizt werden können. 

§7 

Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume 

für Zentralbatterien 

(1) Elektrische Betriebsräume für Zentralbatterien für 

Sicherheitsbeleuchtung müssen von Räumen mit erhöh

ter Brandgefahr feuerbeständig, von anderen Räumen 

mindestens feuerhemmend getrennt sein. Dies gilt auch 

für Batterieschränke. § 5 Abs. 3 gilt entsprechend. Die 

elektrischen Betriebsräume müssen frostfrei sein oder be

heizt werden können. Öffnungen zur Durchführung von 

Kabeln sind mit nichtbrennbaren Baustoffen so zu schlie

ßen, daß Feuer und Rauch nicht in benachbarte Räume 

eindringen können. 

(2) Türen müssen nach außen aufschlagen, in feuerbe

ständigen Trennwänden mindestens feuerhemmend und 

selbstschließend sein und in allen anderen Fällen aus nicht

brennbaren Baustoffen bestehen. 

(3) Fußböden sowie Sockel für Batterien müssen gegen 

die Einwirkung der Elektrolyten widerstandsfähig sein. 

An den Türen muß eine Schwelle vorhanden sein, die aus

laufende Elektrolyten zurückhält. 
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(4) Der Fußboden von elektrischen Betriebsräumen, in 

denen geschlossene Zellen aufgestellt werden, muß an 

allen Stellen für elektrostatische Ladungen einheitlich und 

ausreichend ableitfähig sein. 

(5) Lüftungsanlagen müssen gegen die Einwirkungen des 

Elektrolyten widerstandsfähig sein. 

(6) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer 

sind in den elektrischen Betriebsräumen verboten; auf das 

Verbot ist leicht erkennbar und dauerhaft an der Außen

seite der Türen hinzuweisen. 

§8 

Bauvorlagen 

Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage des 

elektrischen Betriebsraumes und die Art der elektrischen 

Anlage enthalten. Soweit erforderlich, müssen sie ferner 

Angaben über die Schallschutzrnaßnahmen enthalten. 

§9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft. 

STUTTGART, den 28. Oktober 1975 

SCIflESS 

Vel'ordnung des JllstizministeI'iums 

zur übertragung der Zuständigkeit 

zur Festsetzung und Zahlbal'lllachung 

der Pauschvergütung der ßezirksnotare 

für KanzleihedUrfnisse 

Vom 5. November 1975 

Auf Grund des § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes 

vom 7. November 1955 (Ges.BI. S. 225) wird verordnet: 

§ 1 

Die Aufgaben des Justizministeriums nach § 30 der Ver

ordnung des Württ. Justizministeriums vom 27. Oktober 

1932 über die Dienstvorschriften für die Bezirksnotariate 

-DVBNot.- (ABI. S. 321) werden auf das Oberlandesge

richt - Verwaltungsabteilung - Stuttgart übertragen. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft. 

STUITGART, den 5. November 1975 

DR.BENDER 

Verordnung des IHnisteriums für Wirtschaft, 

Mittelstand und Verkehr zur Ändel'ung 

der Verordnung über die Ausbildung 

und PrUfung für den gellobenen 

eichtechnis{llten Dienst 

Vom 5. November 1975 

Auf Grund von § 17 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 

in der Fassung vom 27. Mai 1971 (Ges.Bl. S. 225) wird im 

Benehmen mit dem Innenministerium verordnet: 

§ 1 

Die Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die 

Ausbildung und Prüfung für den gehobenen eichtechni

schen Dienst vom 29. Juli 1968 (Ges.BL S. 327) wird wie 

folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Ne. 2 Buchst. a wird die Zahl »3D« 

durch die Zahl »32« ersetzt. 

b) Absatz 1 Ne. 2 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

»b) als Schwerbehinderter oder als Inhaber eines 

Eingliederungsscheins oder eines Zulassungs

scheins höchstens 40 Jahre alt ist oder «. 

c) In Absatz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort »Ab

schlußzeugnis« die Worte »einer Fachhochschule 

für Technik oder« eingefügt. 

d) Absatz 1 Nr. 4 wird gestrichen. 

e) In Absatz 1 wird die bisherige Nummer 5 Num

mer 4; das Wort »Schwerbeschädigter« wird durch 

das Wort »Schwerbehinderter« ersetzt. 

f) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Die Ermächtigung des Landespersonalausschus

ses, nach den Vorschriften der Landeslaufbahnver

ordnung Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 2 zuzulas

sen, bleibt unberührt.«. 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 4 werden die Worte »vom Bewer

ber selbst verfaßter und handgeschriebener ausführ

licher« gestrichen. 

b) In Absatz 2 Nr. 6 werden nach dem Wort »aufge

führten« die Worte »Fachhochschulen für Technik 

oder« eingefügt. 


